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Anleitung für das Fachverfahren eNÜG 

 

1. Registrierung der Einrichtung  

 

 Bitte rufen Sie die Internetseite www.dpa.nrw.de 

auf und wählen Sie „Registrieren“ 

 

 

 

 Geben Sie zunächst die Angaben zur Ihrer Person und Ihrem Anstellungsverhältnis ein. 

 

http://www.dpa.nrw.de/
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 Schließen Sie dann die Registrierung ab.  

 

 Im nächsten Schritt bekommen Sie eine E-Mail mit ihrem Benutzernamen und einem 

Passwort.  

 

 Wenn Sie dem Link in der Email folgen, können Sie 

ein neues Passwort vergeben: 

 

 

 

 Es folgt eine Bestätigungsemail an Sie.  

 

 

 

 

 

 

 Zur weiteren Registrierung loggen Sie sich nun im Fachverfahren eNÜG mit Ihrem 

Benutzernamen und Ihrem neuen Passwort ein.  

  

 Nach dem einloggen weist eNÜG darauf 

hin, dass bisher keine Einrichtung 

vorhanden ist und bittet um das Anlegen 

mindestens einer Einrichtung.  

 

 

 Gehen Sie auf „neue Einrichtung anlegen“ und füllen Sie alle Angaben aus und speichern 

diese ab. 
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 Bitte geben Sie hier alle Schulen an, mit denen Ihre Einrichtung kooperiert.  

 Die Suche öffnet sich durch Klicken auf die drei Punkte auf der rechten Seite.  

 

 

 

 Nach dem abspeichern bekommen Sie einen Hinweis, dass die Einrichtung erstellt wurde.  
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2. Registrierung der Praxisanleitenden Personen (Anlegen von Mitarbeitenden) 

 

 Nun können Sie Ihre Mitarbeitenden Praxisanleitenden Personen eingeben. Gehen Sie dazu 

zunächst auf die Startseite und wählen Sie „neue Mitarbeitende Person erstellen“.  

 

 Geben Sie die Daten der 

Praxisanleitenden Person ein und 

wählen Sie die Einrichtung aus, 

die der Mitarbeitenden Person 

zugeordnet werden soll.  

 

 Klicken sie auf „weiter“.  

 

 

 

 

 

 

 Es folgen nun Angaben zum:  

 

 Arbeitsverhältnis 

 

 Angaben zur Person 
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 Angaben zur Berufsgruppe 

 Bei den Angaben zur Berufsgruppe  

kann folgende Berufsgruppe ausgewählt werden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Anästhesietechnische Assistenz (ATA) 

2. Hebamme 

3. Medizinisch technische Berufe (MT) 

4. Operationstechnische Assistenz (OTA) 

 

 

 

 

 Angaben zum Beruf 

Hier ist unter anderem das Ausstellungsdatum der Berufserlaubnis anzugeben sowie ein 

Nachweis der Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnung hochzuladen.  
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 Angaben zur Praxisanleitung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bitte bestätigen Sie den Bestandschutz nur dann, wenn er auch tatsächlich vorliegt.  

Bestandschutz:  

 Bestandschutz in der Pflege: Für Personen, die am 31. Dezember 2019 nachweislich über 

die Qualifikation zur Praxisanleitung nach § 2 Abs. 2 der Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers in der am 

31.12.2019 geltenden Fassung oder nach § 2 Abs. 2 der Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege in der am 31.12.2019 geltenden 

Fassung verfügen, wird diese der ab dem 01.01.2020 geltenden berufspädagogischen 

Zusatzqualifikation gleichgestellt. 

Stichtag: 31.12.2019 (§ 4 III PflAPrV) 

 Bestandschutz in den anderen Gesundheitsfachberufen: Personen, die schon vor einem 

bestimmten Stichtag als Praxisanleitung tätig waren, genießen erleichterte Bedingungen 

zum Nachweis ihrer Befähigung.  

 

Stichtage:   ATA/OTA: 31.12.2021 (§ 9 II S.1 ATA/OTA- APrV) 

Hebammen: 31.12.2019 (§ 59 HebStPrV) 

MT-Berufe: 31.12.2022 (§ 8 II MTAPrV) 

 

 Bei dem Ausstellungsdatum des Praxisanleiterzertifikates ist immer das korrekte 

Ausstellungsdatum einzugeben, denn danach bemisst sich der Zeitpunkt ab wann die 

jährliche Fortbildungspflicht beginnt.  

 Der Stundenumfang muss mit dem Stundenumfang in dem Zertifikat übereinstimmen.  

 

 Bitte geben Sie die Angaben für die Bezirksregierung frei. Nach der Freigabe sind die 

Daten abgespeichert.  

Sie haben sich nun als Einrichtung registriert und Mitarbeitende in Fachverfahren angelegt.  
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3. Nachweise Praxisanleitende 

Nach dem Einloggen gelangen Sie auf die Übersichtsseite.  

 

a) Fehlende Nachweise im laufendem Nachweisjahr 

 Unter fehlende Nachweise im laufenden Nachweisjahr finden Sie Praxisanleitende, die im 

aktuellen Zeitraum noch keine Fortbildung nachgewiesen haben.  

 Folgende Nachweisjahre gelten:  

 Pflege  15.06 - 14.06 des Folgejahres 

 Hebammen, ATA/OTA, MT- Berufe  1.1. bis 31.12 eines Jahres 

 

 

 

 

 

b) Fehlende Nachweise in überfälligen Nachweisjahren 

 Unter fehlende Nachweise im überfälligen Nachweisjahren finden Sie Praxisanleitende, die 

im vorherigen Zeitraum noch keine Fortbildung nachgewiesen haben.  
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4. Laufende Nachweisjahre  

Durch Klicken auf den Namen der Praxisanleitenden Person können Sie diejenigen auswählen, deren 

Nachweis über die Fortbildung Sie einreichen wollen.  

 

 

 

 Sie gelangen dann direkt zu dem Nachweis zur berufspädagogischen Fortbildung. Hier 

können die das Zertifikat zum Nachweis hochladen.  

 

 

 

 Sie können sowohl Nachweise für eine Fortbildung sowie Nachweise für eine Unterbrechung 

hochladen. Bitte wählen Sie das entsprechende aus.  
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 Bitte beachten Sie, dass immer das korrekte Ausstellungsdatum sowie die korrekte 

Stundenzahl einzugeben ist.  

 Unter Angaben zum Nachweisjahr finden Sie den Zeitraum, für den die Fortbildung 

nachgewiesen werden soll und die Höhe der Pflichtstunden. Es gelten nur Nachweise aus 

dem aktuellen Nachweisjahr. Diese können bis zu zwei Monate nach Ende des 

Nachweisjahres eingereicht werden.  

 Überschreitungen können nicht auf das Folgejahr angewandt werden.  

 Möchten Sie eine nachgeholte Fortbildung (2024) im Nachweisjahr 2020 hochladen, so 

müssen Sie den Nachweiszeitraum erweitern. Bitte setzten Sie dafür aktiv ein Häkchen.  

 Bitte geben Sie am Ende die Nachweise für die Bezirksregierung zur Überprüfung frei.  

 

 

 

 

 


